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Überlegen 
im Prozess formulieren.

Der Allrounder für mehr als  
40 Rechtsgebiete
Das Prozessformularbuch enthält die in der Praxis gebräuch-
lichen Muster zum Verwaltungsverfahrens- und Verwal-
tungsprozessrecht. Nahezu alle praxisrelevanten Fall-
gestaltungen sind prägnant dargestellt und das materielle 
Verwaltungsrecht in Form von Anmerkungen umfassend 
erläutert. Besonders für die Entwicklung konkreter Anträge 
und Schriftsätze ist das Werk eine wertvolle Arbeitshilfe. Alle 
Formulare sind für die schnelle Bearbeitung zum Download 
verfügbar. Erfasst sind die Bereiche:

	� Grundformen der Rechtsbehelfe
	� Öffentliches Baurecht
	� Umweltrecht
	� Wirtschaftsverwaltungsrecht
	� Kommunalabgabenrecht
	� Öffentliches Dienstrecht
	� Staatshaftungsrecht
	� Ausbildungs- und Prüfungsrecht
	� Migrationsrecht
	� Staatshaftungsrecht
	� Sonstiges besonderes Verwaltungsrecht (Datenschutz-
recht, Jugendhilfe/Wohngeldrecht, Planfeststellungsrecht, 
Straßenrecht, Polizei- und Ordnungsrecht).

Die Neuauflage
Die 6. Auflage bringt das Werk auf den Rechtsstand März 
2023. Die Neuauflage berücksichtigt die aktuelle Rechtspre-
chung und bietet eine umfassende Aktualisierung der einzel-
nen Formulare.

Das Werk enthält neue Formulare im Kapitel Öffentlicher 
Dienst zum Personalvertretungsrecht und im Schulrecht.

Münchener Prozessformularbuch  
Verwaltungsrecht

6. Auflage. 2023. XLII, 1694 Seiten.  
In Leinen mit Mustern zum Download 
€ 199,–
ISBN 978-3-406-78143-8
Neu im August 2023

 beck-shop.de/33198193

Fazit: Am »Münchener Prozessformularbuch (Verwaltungs-
recht)« gibt es abermals kein Vorbeikommen. Umfang, Quali-
tät und Aufbereitung gelingen wieder einmal herausragend. 
Oder in Kurzform: Den Johlen musst du holen.

in: dierezensenten.blogspot.com 07.01.2020, zur Vorauflage
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Keine Panik − KI ist auch nur ein Mensch! 
 

Es ist wie immer in der Technikgeschichte. Sobald eine Innovation auftaucht, folgt ein 
Wettrennen zwischen den üblichen Verdächtigen: hier die, die alles gesundbeten, wenn 

es nur unwiderstehlich neu erscheint, dort die anderen, die ihrem Hang zu 
moralisierendem Kulturpessimismus freien Lauf lassen. Das war bei der 
Dampfmaschine nicht anders als beim Internet. Dampfmaschinen sind nicht 
immer, aber oft genug explodiert, und das Internet hat nicht, wie zu Beginn 
der 2000er Jahre gerne geglaubt, zu mehr demokratischer Partizipation ge-
führt, sondern zu information overload und zur rasanten Verbreitung von 
digital verpacktem Unrat, von den vielen positiven Effekten abgesehen, die 
die Kommunikation erleichtert haben. Wie immer kommt es zwischen Vor- 
und Nachteilen auf eines an: Differenzierung. Das gilt auch für artificial 
intelligence (AI), die künstliche Intelligenz (KI). 

 
Technische Innovationen triggern Innovationen der Technikregulierung. Vom Urheber-, 
Datenschutz-, Polizei- und Strafprozessrecht über das Verbraucher-, (Produkt-)Haf-
tungs- und Jugendmedienschutzrecht bis hin zum (Hoch-)Schul-, Prüfungs- und Ver-
waltungsverfahrensrecht, von den Rechtsfragen des Einsatzes von KI in der Justiz ganz 
zu schweigen: Der komplette Kosmos des Rechts ist betroffen. Der geplante „AI Act“ 
der EU geht von verschiedenen Risikolevels aus und stellt Transparenzanforderungen 
auf. Was das im Einzelnen bedeutet, dürfte noch nicht völlig klar sein. Offen scheint 
auch, wie sich der Regulierungszugriff der EU zu den Regulierungsaufgaben der Mit-
gliedstaaten verhält. Und doch: Der „AI Act“ belegt, dass die Regulierung von KI in 
Gang kommt. 
 
Begleitend empfiehlt sich, auch in Deutschland, ein permanenter Monitoring-Prozess, der 
die unterschiedlichen ethischen und rechtlichen Probleme von KI einkreist, Regelungs-
vorschläge formuliert, deren Implementation bewertet und Korrekturen anmahnt. Das 
könnte nach dem Vorbild der Datenethikkommission eine KI-Kommission leisten. Sie 
sollte unterschiedliche fachliche Kompetenzen, auch aus schon bestehenden wissenschaft-
lichen und politikberatenden Gremien, verbinden. Der Deutsche Ethikrat hat in seiner 
Stellungnahme „Mensch und Maschine: Herausforderungen durch Künstliche Intelli-
genz“, die im März 2023 erschienen ist – da hatten ChatGPT & Co. gerade die Bühne 
betreten –, daran erinnert, dass Menschen, niemand sonst, KI gestalten. Menschen blei-
ben daher auch verantwortlich für die Folgen ihrer technischen Innovationskraft. Das 
muss nun, auch für den Bereich der öffentlichen Verwaltung, rechtsdogmatisch und 
rechtspolitisch ausbuchstabiert werden, ohne jede Innovationsseligkeit und ohne jeden 
Alarmismus. 
 

Institut für Staatsrecht der Universität zu Köln,  
Mitglied des Deutschen Ethikrats Professor Dr. Stephan Rixen 




